
Einlieferer
Herr/Frau

liefert heute 
das Tier 

zur stationären Aufnahme in die Tierärztliche Klinik für Pferde Dr. Cronau ein. 

	 Der Einlieferer ist Eigentümer des Pferdes 

	 Eigentümer des Pferdes ist: 

Für den Fall, dass Einlieferer und Eigentümer nicht personenidentisch sind, bestätigt der Einlieferer, dass im Fall nicht bestehender  
Vertretungsmacht für den Behandlungsauftrag der Einlieferer selbst die entstehenden Kosten für die Behandlung des Tieres zu tragen hat. 

Einlieferungsgrund/vorläufige Diagnose:

Voraussichtliche Therapie:

	 Das Pferd hat keine bekannten Allergien, Unverträglichkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Untugenden usw. 

	 Das Pferd weist folgende Besonderheiten auf (etwa Allergien, Unverträglichkeiten, 
	 Verhaltensauffälligkeiten, Untugenden usw.):

Das Pferd hat folgende Widmung im Pferdepaß:                             Der Pferdepaß:    

	 Schlachttier 		  lag nicht vor					     	

	 Nicht-Schlachttier 	 wurde eingesehen

			   wurde der Pferdeklinik ausgehändigt. 

Impfungen:

	 Influenza	 Datum:	 Herpes	 Datum: 

	 Tetanus	 Datum:	 Sonstige:

Der Einlieferer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er von den umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis erhalten 
hat und diese ausdrücklich als Vertragsbestandteil akzeptiert. 

Bochum, den 

					   
(Unterschrift Pferdeklinik)                                                               (Unterschrift des Einlieferers) 

Name Vorname Telefon

PLZ Ort Straße / Nr.

Name

Name / Anschrift 

Aufnahmebogen

Geschlecht Alter Farbe

Dr. Marc A. Cronau
Fachtierarzt für Pferde
Augenheilkunde Pferde
FEI Tierarzt

Nevelstraße 71  -  44795 Bochum
Telefon +49 - (0)234 - 94332 - 0

Telefax +49 - (0)234 - 94332 - 66

www.pferdeklinik-cronau.de

Telefon



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Die Behandlung und Unterbringung des eingestellten Tieres erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Aufnah-

mebogens sowie der Geschäftsbedingungen der Pferdeklinik Dr. Cronau. Der Einlieferer ist verpflichtet, bei Einlie-

ferung des Tieres den Aufnahmebogen vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Wenn bezüglich einzelner 

Punkte keine Auskunft gegeben werden kann, ist dies deutlich im Aufnahmebogen kenntlich zu machen. 

2. Der Einlieferer versichert, dass der Patienteneigentümer mit der Behandlung des Tieres einverstanden ist und die 

aus der Behandlung entstehenden Kosten trägt. Für den Fall, dass der Einlieferer keine Bevollmächtigung des Patien-

teneigentümers erhalten hat, ist der Einlieferer selbst für die entstehenden Kosten einstandspflichtig. 

3. Die voraussichtlichen Kosten für Behandlungen und Untersuchungen eines Tieres können vor Abschluß der Be-

handlung nur als grobe Schätzung mit hoher Schwankungsbreite angegeben werden. Gegebenenfalls seitens der 

Pferdeklinik Dr. Cronau vorab angegebene Schätzwerte sind keinesfalls als Festpreise zu verstehen, sondern stellen 

nur Durchschnittskosten dar, die im Einzelfall, je nach Verlauf der Behandlung abweichen können. 

4. Zur Sicherung der Zahlungsansprüche der Pferdeklinik Dr. Cronau aus dem Behandlungs- und Unterstellvertrag 

bestellt der Eigentümer des Tieres der Pferdeklinik Dr. Cronau Pfand an dem eingebrachten Tier. 

5. Für die in der Pferdeklinik Dr. Cronau eingestellten Tiere werden folgende Tagesätze erhoben: 

30,00 € Strohbox pro Tag, 33,00 € Spänebox pro Tag, 21,00 € Pony/Fohlen pro Tag, 33,00 € Stute mit Fohlen pro Tag. 

6. Die Pferdeklinik Dr. Cronau schuldet die sorgfältige und gewissenhafte Untersuchung des Tieres sowie die Durch-

führung der erforderlichen Therapie nach tiermedizinischem Standard und jeweiligem Auftrag. 

Die Pferdeklinik Dr. Cronau übernimmt keinerlei Gewähr für den Erfolg einer Operation oder Behandlung. Die Pfer-

deklinik Dr. Cronau hat den Patienteneigentümer bzw. den Patienteneigentümer vertretenden Einlieferer über Art 

und Weise der Behandlung und eventuell bestehende Risiken aufgeklärt. In Kenntnis dieser Risiken ist die Zustim-

mung zu der Behandlung erteilt worden, so dass Schadensersatzansprüche wegen typischer Risiken bzw. Komplika-

tionen ausgeschlossen sind. 

7. Für die durch Unglücksfälle, durch Infektionen oder durch andere Umstände entstehenden Beschädigungen oder 

Verluste des Tieres wird keine Haftung übernommen. 

8. Die Pferdeklinik Dr. Cronau ist berechtigt, erforderliche Behandlungen oder eine notwendig werdende Tötung des 

Tieres auch ohne ausdrückliche Genehmigung des Einlieferers/Eigentümers durchzuführen. 

9. Stirbt das Tier in der Pferdeklinik Dr. Cronau, so gelten bezüglich der Beseitigung des Tierkörpers die veterinärpo-

lizeilichen Bestimmungen. 

10. Die eingelieferten Tiere werden nur bei vollständiger Bezahlung der Behandlungs- und Untersuchungskosten 

und nur gegen Vorlage des Aufnahmebogens zu einer vereinbarten Zeit herausgegeben. Die Pferdeklinik Dr. Cronau 

ist zu einer weiteren Prüfung der Legitimation des Abholers nicht verpflichtet. 

11. Der Einlieferer/Eigentümer ist verpflichtet, das Tier nach entsprechender Aufforderung durch die Pferdeklinik 

Dr. Cronau unverzüglich abzuholen. Sofern dies nach schriftlicher Aufforderung nicht fristgerecht erfolgt, ist die Pfer-

deklinik Dr. Cronau berechtigt, das Tier bis zur Abholung in einer geeinigten Stallung unterzubringen und dort ver-

sorgen zu lassen. Die hierfür anfallenden Kosten hat der Einlieferer/Eigentümer zu tragen. 

12. Rücksprache mit den behandelnden Tierärzten kann telefonisch ab 12.00 Uhr erfolgen, Besuche der Tiere sind 

mit der Pferdeklinik Dr. Cronau abzusprechen. 
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